
NUiFinar: 
Wie gehe ich mit Azubi-
Bewerbungen aus dem 
Ausland um?

26. März 2024



Wichtiger 
Datenschutz-Hinweis!

Teile der Teilnehmerliste sind evtl. einsehbar

…..



#NUiFerklärt: Heute mit …

Nicolas Bartels, Projektreferent

NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge

Sarah Strobel, Projektleiterin

NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge



#NUiFerklärt: Heute mit …

Monika Tonkaboni, Hotelleiterin

Blesius Garten Betriebs GmbH

Katharina Krebs-Balázs, Pädagogische Begleitung

MÜNCHENSTIFT GmbH

David Strobel, Begleitung PFH-Ausbildung

MÜNCHENSTIFT GmbH



Das haben wir heute vor: 

Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen?

Wie gehe ich mit Azubi-Bewerbungen aus dem 
Ausland um?

Wie sorge ich dafür, das die Auszubildenden gut 
ankommen und sich in Betrieb und Alltag integrieren?

1
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Rekrutierung von Auszubildenden aus dem 
Ausland 
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Unsere Regionalbotschafter*innen
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Rechtliche 
Rahmen-

bedingungen

7
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Mögliche Zielgruppen aus dem AuslandÜber wen 
sprechen wir?

Bewerber*innen aus dem 
EU-/EWR-Raum (+ Island, 
Lichtenstein, Norwegen 

und Schweiz)

Bewerber*innen aus 
Australien, Israel, Japan, 

Kanada, der Republik 
Korea, Neuseeland, dem 
Vereinigten Königreich 

Großbritannien und 
Nordirland oder den USA

Bewerber*innen aus 
Drittstaaten

Kein Visum zur Einreise 
benötigt Visum benötigt

Kein Visum + kein 
Aufenthaltstitel zur 

Einreise benötigt



Drei Wege in Ausbildung
Wege in Ausbildung

Aufenthaltstitel für die 
Ausbildungsplatzsuche

(§ 17 Abs. 1 AufenthG)

▪ Schulabschluss: berechtigt 
zum Hochschulzugang oder 
Abschluss deutscher 
Auslandsschule

▪ Sprachkenntnisse: B1

▪ Altersgrenze: 35 Jahre

▪ Sicherung Lebensunterhalt

Aufenthaltstitel für die 
Berufsausbildung

(§ 16a AufenthG)

Chancenkarte (Suchtitel)

(§ 20a AufenthG)

▪ (mindestens) zweijährige 
Berufsausbildung (Ausland) 
oder ein Hochschulabschluss 

▪ Sprachkenntnisse: Deutsch 
A1 oder Englisch B2

▪ 6 Punkte nötig für Erhalt der 
Chancen-Karte

▪ Sicherung Lebensunterhalt

IM FOKUS

Gültig ab 01.06.2024



Vier Schritte zum Visum
Wege in Ausbildung

Einreise nach Deutschland
o Einreisevisum erteilt?
o Flugticket nach Deutschland 

buchen

Voraussetzungen prüfen
o Ausbildungsplatz in 

Deutschland
o Ggf. Finanzierung sichern
o Deutschkenntnisse nachweisen

Terminanfrage an die deutsche 
Botschaft
o Erforderliche Unterlagen 

vorbereiten (Reisepass, 
Nachweis über den 
Ausbildungsplatz etc.)

Visum im Herkunftsland 
beantragen
o Vollständige Unterlagen 

mitbringen
o Gebühren: 75€ 

Aufenthaltstitel 
beantragen!

1 2

3 4



Aufenthaltstitel nach § 16a AufenthG

WAS SIND DIE ALLGEMEINEN VORAUSSETZUNGEN?
Antragstellende:

• Müssen einen gültigen Pass vorlegen
• Dürfen keine Einreise- oder Aufenthaltsverbote oder ein Ausweisungsinteresse in 

Deutschland vorliegen haben
• Dürfen keine Gefährdung gegen die Bundesrepublik Deutschland darstellen

Voraussetzungen

WAS SIND DIE WEITEREN VORAUSSETZUNGEN?
Antragstellende:

• Müssen ggf. einen anerkannten Schulabschluss vorlegen können 
• Müssen ihren Lebensunterhalt eigenständig sichern können
• Müssen ausreichende Sprachkenntnisse vorweisen können

Die Bundesagentur für Arbeit muss der Einstellung zustimmen (prüft die 
Beschäftigungsbedingungen und Ausbildungsberechtigung; die Vorrangprüfung gilt seit 
dem 1. März 2024 nicht mehr)



Aufenthaltstitel nach § 16a AufenthG

Was umfasst der Aufenthaltstitel noch?
Vorbereitende Deutschsprachkurse:

• Der Aufenthaltszweck umfasst auch den Besuch eines Deutschsprachkurses zur 
Vorbereitung auf die Berufsausbildung

Voraussetzungen



Was heißt das 
konkret?

„Antrag-
stellende 

müssen einen 
Pass vorlegen“

„Antragstellende 
müssen ggf. einen 

Schulabschluss 
vorlegen“

Bei dualen Ausbildungen: 
kein formaler Schulabschluss 

nötig, der Betrieb 
entscheidet selbst über die 

Ausbildungseignung

Für Bewerber*innen: Anerkennung von 
schulischen Qualifikationen über 

Anabin möglich

Für Unternehmen: Einschätzung 
ausländischer schulischer Qualifikationen 

über das BQ-Portal möglich

Bei schulischen 
Ausbildungen: Abschluss an 
allgemeinbildender Schule 

nötig

https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://www.bq-portal.de/


Was heißt das 
konkret?

„Der 
Lebensunterhalt 

muss für die 
Dauer des 
gesamten 

Aufenthalts 
gesichert sein “

Es müssen monatliche 
Einkünfte in Höhe von 

mindestens 903€ 
nachgewiesen werden

Bei schulischen 
Ausbildungen: Sperrkonto

oder 
Verpflichtungserklärung

Bei dualen Ausbildungen: 
Ausbildungsgehalt (ggf. plus Sperrkonto 

oder Verpflichtungserklärung für 
Differenzbeträge)

Hinweis: Es darf für die Zeit der Ausbildung 
eine Nebenbeschäftigung ausgeübt werden 

(20 Stunden pro Woche)



Was heißt das 
konkret?

„Es müssen 
ausreichende 

Sprachkenntnisse
nachgewiesen 

werden“

Für die Berufsausbildung ist 
in der Regel ein Niveau von 
mindestens B1 – eher B2 –

notwendig

Das Unternehmen oder die 
Bildungseinrichtung können 
schriftlich bestätigen, dass 

die Sprachvoraussetzungen 
geprüft wurden

Haben Bildungseinrichtung bzw. 
Arbeitgeber*in die Sprachkenntnisse nicht 

geprüft und ist kein vorbereitender Kurs 
vorgesehen, müssen die Sprachkenntnisse 

durch ein Zeugnis belegt werden

Derzeit werden die Zeugnisse von 
folgenden Institutionen anerkannt: 

Goethe-Institut, Telc GmbH, TestDaF-
Institut



Der Einreiseprozess: Schritt für Schritt

Der reguläre Ablauf

Geeignete*r 
Bewerber*in 

gefunden

Kandidat*in 
beantragt 
Visum bei 
jeweiliger 
Auslands-
vertretung

Bundes-
agentur für 
Arbeit gibt 

Zustimmung

Vorabprüfung
kann durch 
Betrieb vor 

Beantragung 
eingeleitet 

werden

Botschaft 
erteilt 

nationales 
Visum

Kandidat*in 
reist nach 

Deutschland

Kandidat*in 
beantragt 

Aufenthalts-
titel (§ 16a 

AufenthG) bei 
Ausländer-

behörde

Rechtliches 
Verfahren 

abge-
schlossen



Der Einreiseprozess: „beschleunigt“

Das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren 

Kandidat*in 
erteilt 

Arbeitgeber*in 
eine Vollmacht Bundes-

agentur für 
Arbeit gibt 

Zustimmung

Botschaft 
erteilt 

nationales 
Visum

Kandidat*in 
reist nach 

Deutschland

Kandidat*in 
beantragt 

Aufenthalts-
titel (§ 16a 

AufenthG) bei 
Ausländer-

behörde

Rechtliches 
Verfahren 

abge-
schlossen

Geeignete*r 
Bewerber*in 

gefunden

Arbeitgeber*in 
schließt 

Vereinbarung
mit Ausländer-

behörde ab

Ausländer-
behörde leitet 

Vorabzustimmung 
zum Visum an 

Kandidat*in weiter

Kandidat*in 
beantragt 
Visum bei 
jeweiliger 
Auslands-
vertretung



Wo können Betriebe unterstützen?

Möglichkeiten der 
Unterstützung

VOR der Einreise

NACH der Einreise

• Den Kandidat*innen vor Visumsbeantragung rechtzeitig 
alle Unterlagen zur Verfügung stellen: z.B. 
Ausbildungsvertrag, Vorabzustimmung der BA (optional), 
Verpflichtungserklärung (optional)

• Ggf. das beschleunigte Fachkräfteverfahren mit Vollmacht 
der Kandidat*innen beantragen (vor Beantragung des 
Visums; mit Kosten verbunden) 

• Voraussichtliches Ausbildungsende im Vertrag großzügig 
berechnen (für evtl. verspätete Prüfungstermine)

• Ggf. Verpflichtungserklärung ausstellen

• Kandidat*innen schnellst möglich bei Terminbuchung und 
Begleitung zur Ausländerbehörde unterstützen, um Visum 
in Aufenthaltstitel (§ 16a AufenthG) umzuwandeln

• Kopie des Aufenthaltstitels aufbewahren und 
Nebenbestimmungen beachten, die die Arbeitserlaubnis 
regeln

• Der Ausländerbehörde Änderungen innerhalb von 14 Tagen 
mitteilen (z.B. bei Vertragsauflösung)



REKRUTIERUNG 

AUSL ÄNDISCHER AZUBIS

Webinar der NUIF



Wer sind wir?

 1789 als Weingut erbaut und seither ein Ausflugslokal

 Seit 1977 Hotel mit 61 Zimmern,112 Betten und 4 
Zimmerkategorien 

 Mit Schwimmbad und Wellnessbereich

 4 Sterne Klassifiziert

 Gastronomiebereich mit einem großen Biergarten

 Seit 1998 eigene Hausbrauerei  (Kraft Bräu) mit einem 
regionalen Vertrieb (Supermärkte, Tankstellen, Restaurants)

 Veranstalter bzw. Mitveranstalter mehrerer Events in Trier

(Olewiger Weinfest, Bierfestival, Biertasting etc.) 



Fotos



Kontaktaufnahme

Direktbewerbungen:

direkt aus dem Ausland als Initiativbewerbung

bereits in D: z.B. als Au Pair, FSJ, Praktikum) 

Über Sprachschulen: 

wie z.B. aus Madagaskar, Kirgisistan etc.

Über die IHK/HWK:

Thamm Projekt Indonesienprojekt



Kontaktaufnahme

Hauptländer:

 Marokko

 Tadschikistan

 Vietnam

 Madagaskar



Auswahlkriterien bei den Bewerbungsunterlagen

 Mindestens B1, am besten B2

 Erfahrung in dem Aufgabenbereich auf Dauer achten

(Rezeptions.- oder Serviceerfahrung)

 Ähnliche Ausbildung (z. B. Tourismusstudium in Madagaskar)

 Alter

 Auslandserfahrung

 Passt derjenige in die Gesamtstruktur des Unternehmens 

(nicht zu viele aus einem Land) 



Interview

 Terminvereinbarung über Email

 Skype (Teams/Whats App) Interview am besten 2mal durchführen  

 Vor allem das duale Ausbildungssystem in Deutschland erklären (Berufsschule 

und Betrieb)

 Sprachkenntnisse testen, beim 2. Gespräch nachfragen, 

ob Informationen aus dem 1. Gespräch verstanden wurden

 Kenntnisse über Einreisebedingungen nachfragen



Einstellung

 Je nach Land müssen verschiedene Vorgehensweisen angegangen werden

 Bei einigen Ländern ist nur ein beschleunigtes Verfahren über die zentrale 

Ausländerbehörde des Bundeslandes möglich (kostet eine Gebühr von ca. 

420,00 €)

 Bei anderen Ländern geht die Visumsvergabe recht schnell 

z.B. Kirgisistan

 Das Visum ist an die Ausbildung gebunden



Visumsbeantragung

Erforderlich sind:

 B1 Sprachkenntnisse

 Ausbildungsvertrag

 Berufsschulanmeldung

 Wohnungsvertrag bzw. Unterkunft

 Vorabzustimmung vom Arbeitsamt für ein Arbeitsvisum

 Eventuell Vollmachten

Dauer des Visums ist von Land zu Land unterschiedlich – bitte bei Einreise beachten 



Hilfe

 In den Welcome Centren der IHK

 NUiF Webinare

 Sprachschulen

 Personalvermittler 



Tipps

Es ist nicht nur die Rekrutierung, sondern es muss auch das Onboarding sowie die Einreise 

berücksichtigt werden.

Abholung vom Flughafen oder Weiterfahrt mit dem Zug, Kosten des Fluges, Wohnungssuche etc. 

Wenn man es einfacher haben will bieten sich auch Personen an, die bereits in Deutschland sind, 

wie Au Pairs. Dabei geht es nur um eine 

Umstellung des Visa auf das Unternehmen. Derjenige kennt sich aber schon aus in Deutschland 

und hat eventuell schon eine Wohnung.

Bei Projekten über die IHK muss der Flug etc. bezahlt werden, aber man muss sich selbst nicht um 

die Formalitäten wie Visumsantrag kümmern. 



Flyer in mehreren Sprachen!



Zum Einstieg in den Betrieb: Vokabelflyer

31 https://www.nuif.de/medien/sprachflyer/

Diese Branchen gibt es schon:

• Bus- und Berufskraftfahrt
• Bäckerhandwerk
• Lager und Logistik
• Pflege
• Gastronomie & Hotellerie
• Handel
• Elektrobranche
• Maler & Lackierer
• Friseurhandwerk
• Büro
• Digital & IT
• Gebäudereinigung
• Textilindustrie
• Post und Zustellung
• Erziehungswesen
• KfZ-Mechatronik
• Arbeitsschutz

Englisch, Arabisch, Farsi, Tigrinya, 
Ukrainisch, Russisch, Türkisch







FRAGEN?
Das NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge

ist zu erreichen:

am Telefon unter 
030/20308-6550

per Mail unter 
info@unternehmen-

integrieren-fluechtlinge.de

Online unter 
www.nuif.de
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